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Kundmachung 
vom 22. Februar 2005 

der Beschlüsse Nr. 121/2004, 122/2004, 125/2004 
bis 129/2004, 131/2004 bis 133/2004 und 

135/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 24. September 2004 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 25. September 2004 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 11 die Beschlüsse Nr. 121/2004, 122/2004, 125/2004 bis 129/2004, 
131/2004 bis 133/2004 und 135/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den 
Beschlüssen Nr. 121/2004, 122/2004, 125/2004 bis 129/2004, 131/2004 bis 
133/2004 und 135/2004 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsicht-
nahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Rita Kieber-Beck 
Regierungschef-Stellvertreterin 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 121/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs I (Veterinärwesen 
und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang I des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 68/2004 vom 4. Mai 20041 geändert. 
2. Die Entscheidung 2004/11/EG der Kommission vom 18. Dezember 

2003 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprü-
fungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter 
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im 
Rahmen der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 
92/33/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG und 2002/57/EG 
des Rates für die Jahre 2004 und 20052 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Die Entscheidung 2004/57/EG der Kommission vom 23. Dezember 
2003 zur Fortführung im Jahr 2004 der im Jahr 2003 begonnenen ge-
meinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanz-
gut von Gramineä, Triticum ästivum, Brassica napus und Allium as-
calonicum gemäss den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG 
und 2002/57/EG des Rates3 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 227 vom 26.8.2004, S. 187. 
2 ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 38. 
3 ABl. L 12 vom 17.1.2004, S. 49. 
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4. Die Entscheidung 2004/266/EG der Kommission vom 17. März 2004 
zur Genehmigung des Aufdrucks der vorgeschriebenen Angaben in 
unverwischbarer Farbe auf den Verpackungen von Saatgut von Fut-
terpflanzen1 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

5. Die Entscheidung 2004/287/EG der Kommission vom 24. März 2004 
über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den An-
forderungen der Richtlinien 66/401/EWG bzw. 2002/57/EG des Rates 
nicht entsprechendem Saatgut der Arten Vicia faba und Glycine max2 
ist in das Abkommen aufzunehmen. 

6. Die Entscheidung 2004/329/EG der Kommission vom 6. April 2004 
über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den An-
forderungen der Richtlinie 2002/57/EG des Rates nicht entsprechen-
dem Saatgut der Art Glycine max3 ist in das Abkommen aufzuneh-
men. 

7. Mit der Entscheidung 2004/266/EG der Kommission wird die Ent-
scheidung 87/309/EG der Kommission vom 2. Juni 19874 aufgeho-
ben, die in das Abkommen aufgenommen wurde und daher aus die-
sem zu streichen ist - 

beschliesst: 

Art. 1 

Anhang I Kapitel III Teil 2 des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nach Nummer 27 (Entscheidung 2003/795/EG der Kommission) 

werden folgende Nummern eingefügt: 
"28. 32004 D 0011: Entscheidung 2004/11/EG der Kommission vom 

18. Dezember 2003 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaft-
liche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermeh-
rungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, 
Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 
2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG und 2002/57/EG des 
Rates für die Jahre 2004 und 2005 (ABl. L 3 vom 7.1.2004, S. 38). 

 
1 ABl. L 83 vom 20.3.2004, S. 23. 
2 ABl. L 91 vom 30.3.2004, S. 56. 
3 ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 133. 
4 ABl. L 155 vom 16.6.1987, S. 26. 
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29. 32004 D 0057: Entscheidung 2004/57/EG der Kommission vom 
23. Dezember 2003 zur Fortführung im Jahr 2004 der im Jahr 2003 
begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests 
mit Saat- und Pflanzgut von Gramineä, Triticum ästivum, Brassica 
napus und Allium ascalonicum gemäss den Richtlinien 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 
2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG und 2002/57/EG (ABl. 
L 12 vom 17.1.2004, S. 49). 

30. 32004 D 0266: Entscheidung 2004/266/EG der Kommission vom 
17. März 2004 zur Genehmigung des Aufdrucks der vorgeschrie-
benen Angaben in unverwischbarer Farbe auf den Verpackungen 
von Saatgut von Futterpflanzen (ABl. L 83 vom 20.3.2004, S. 23). 

31. 32004 D 0287: Entscheidung 2004/287/EG der Kommission vom 
24. März 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von 
bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG 
bzw. 2002/57/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der 
Arten Vicia faba und Glycine max (ABl. L 91 vom 30.3.2004, 
S. 56). 

32. 32004 D 0329: Entscheidung 2004/329/EG der Kommission vom 
6. April 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von 
bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 2002/57/EG des 
Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Glycine max (ABl. 
L 104 vom 8.4.2004, S. 133)." 

2. Der Wortlaut von Nummer 5 (Entscheidung 87/309/EG der Kom-
mission) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidungen 2004/11/EG, 2004/57/EG, 
2004/266/EG, 2004/287/EG und 2004/329/EG in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens übermittelt worden sind1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 122/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch das am 14. Oktober 2003 in 

Luxemburg unterzeichnete Übereinkommen über die Beteiligung der 
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, 
der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, 
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und 
der Slowakischen Republik am Europäischen Wirtschaftsraum1 geän-
dert. 

2. Die Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. November 2003 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Typgenehmigung von Einrichtungen für indi-
rekte Sicht und von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahr-
zeugen sowie zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG und zur 
Aufhebung der Richtlinie 71/127/EWG2 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 130 vom 29.4.2004, S. 3. 
2 ABl. L 25 vom 29.1.2004, S. 1. 



7 

Art. 1 

Anhang II Kapitel I des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 1 (Richtlinie 70/156/EWG des Rates) wird folgender 

Gedankenstrich angefügt: 
"- 32003 L 0097: Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 10. November 2003 (ABl. L 25 vom 29.1.2004, 
S. 1)." 

2. Nach Nummer 45zb (Richtlinie 2002/51/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"45zc. 32003 L 0097: Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 10. November 2003 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die 
Typgenehmigung von Einrichtungen für indirekte Sicht und 
von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen 
sowie zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG und zur 
Aufhebung der Richtlinie 71/127/EWG (ABl. L 25 vom 
29.1.2004, S. 1). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit der folgen-
den Anpassung: 
In Anhang I Anlage 5 Nummer 1.1.1 wird Folgendes angefügt: 
"IS für Island, FL für Liechtenstein und 16 für Norwegen."" 

3. Der Wortlaut von Nummer 9 (Richtlinie 71/127/EWG des Rates) 
wird mit Wirkung vom 24. Januar 2010 gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2003/97/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens übermittelt worden sind1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 125/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 97/2004 vom 9. Juli 2004 geändert1. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 392/2004 des Rates vom 24. Februar 2004 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökolo-
gischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel2 ist in das Abkommen 
aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XII des Abkommens wird unter Nummer 54b 
(Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32004 R 0392: Verordnung (EG) Nr. 392/2004 des Rates vom 24. Feb-

ruar 2004 (ABl. L 65 vom 3.3.2004, S. 1)." 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S.19. 
2 ABl. L 65 vom 3.3.2004, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 392/2004 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 126/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 99/2004 vom 9. Juli 20041 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 1647/2003 des Rates vom 18. Juni 2003 zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 zur Festlegung von 
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von 
Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen 
Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln2 ist in das Abkommen 
aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

1) In Anhang II Kapitel XIII des Abkommens wird vor dem letzten 
Absatz des einleitenden Teils Folgendes eingefügt: 
"Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Do-
kumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S. 23. 
2 ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 19. 
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gilt für die Zwecke der Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 
auch für alle Dokumente der Agentur über die EFTA-Staaten." 

2) In Anhang II Kapitel XIII des Abkommens wird unter Nummer 
15g (Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32003 R 1647: Verordnung (EG) Nr. 1647/2003 des Rates vom 18. Juni 

2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 19)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1647/2003 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 127/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 27/2004 vom 19. März 20041 geändert. 
2. Die Entscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar 2000 

zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick 
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten2, be-
richtigt in ABl. L 85 vom 24.3.2001, S. 43, ist in das Abkommen auf-
zunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des Abkommens wird unter Nummer 1 
(Richtlinie 89/106/EWG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32000 D 0147: Richtlinie 2000/147/EG der Kommission vom 8. Feb-

ruar 2000 (ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14), berichtigt in ABl. L 85 
vom 24.3.2001, S. 43." 

 
1 ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 134. 
2 ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2000/147/EG, berichtigt in ABl. L 85 
vom 24.3.2001, S. 43, in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffent-
licht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 128/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 27/2004 vom 19. März 2004 geändert1. 
2. Die Entscheidung 2003/632/EG der Kommission vom 26. August 2003 

zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung 
des Brandverhaltens von Bauprodukten2 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des Abkommens wird in Nummer 1 (Richt-
linie 89/106/EWG des Rates) unter dem Gedankenstrich (Entscheidung 
2000/147/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32003 D 0632: Entscheidung 2003/632/EG der Kommission vom 

26. August 2003 (ABl. L 220 vom 3.9.2003, S. 5)." 

 
1 ABl. L 127 vom 29.4.2004, S. 134. 
2 ABl. L 220 vom 3.9.2003, S. 5. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2003/632/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 129/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss Nr. 

109/2004 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 9. Juli 20041 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2003/127/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 
zur Änderung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungs-
dokumente für Fahrzeuge2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird unter Nummer 24c (Richtlinie 
1999/37/EG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32003 L 0127: Richtlinie 2003/127/EG der Kommission vom 23. De-

zember 2003 (ABl. L 10 vom 16.1.2004, S. 29)." 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S. 43. 
2 ABl. L 10 vom 16.1.2004, S. 29. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2003/127/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europä-
ischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens übermittelt worden sind1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 131/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs XV (Staatliche 
Beihilfen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XV des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 80/2004 vom 8. Juni 20041 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission vom 25. Februar 

2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 68/2001 über die An-
wendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen2 
ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Febru-
ar 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 im Hinblick 
auf die Erstreckung ihres Anwendungsbereichs auf Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen3 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 349 vom 25.11.2004, S. 37. 
2 ABl. L 63 vom 28.2.2004, S. 20. 
3 ABl. L 63 vom 28.2.2004, S. 22. 
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Art. 1 

1) In Anhang XV des Abkommens wird Nummer 1d (Verordnung 
(EG) Nr. 68/2001 der Kommission) wie folgt geändert: 
1.1 Folgendes wird angefügt: 

", geändert durch: 
- 32004 R 0363: Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission 

vom 25. Februar 2004 (ABl. L 63 vom 28.2.2004, S. 20)." 
1.2 Die Anpassung c erhält folgende Fassung: 

"Art. 1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Diese Verordnung 
gilt für Ausbildungsbeihilfen in allen Sektoren, die durch die Art. 61 
bis 64 des EWR-Abkommens abgedeckt sind, mit Ausnahme der 
Beihilfen gemäss Verordnung (EG) Nr. 1407/2002 des Rates."" 

1.3 Folgende Anpassungen werden angefügt: 
"k) In Art. 7 Abs. 3 erster Unterabsatz werden die Wörter "Art. 27 

der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates" ersetzt durch 
"Art. 27 des Protokolls 3 zum Überwachungs- und Gerichts-
hofabkommen". 

l) In Art. 7a werden die Wörter "Art. 88 Abs. 3 EG-Vertrag" 
durch "Art. 1 Abs. 3 des Protokolls 3 zum Überwachungs- 
und Gerichtshofabkommen" ersetzt. Die Wörter "mit dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar" werden durch die Wörter 
"mit dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar" 
ersetzt. Die Wörter "Art. 87 Abs. 3 EG-Vertrag" werden durch 
die Wörter "Art. 61 Abs. 3 des EWR-Abkommens" ersetzt." 

2) In Anhang XV des Abkommens wird Nummer 1f (Verordnung 
(EG) Nr. 70/2001 der Kommission) wie folgt geändert: 
2.1 Folgendes wird angefügt: 

", geändert durch: 
- 32004 R 0364: Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission 

vom 25. Februar 2004 (ABl. L 63 vom 28.2.2004, S. 22)." 
2.2 Die vorliegenden Anpassungen e, f, g, h und i werden jeweils zu f, 

g, h, i, j und k. 
2.3 Nach Anpassung d werden folgende Anpassungen eingefügt: 

"e) Die Wörter "Art. 87 Abs. 3 Bst. a" und "Art. 87 Abs. 3 Bst. a 
des Vertrags" werden durch "Art. 61 Abs. 3 Bst. a des EWR-
Abkommens" ersetzt. 
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f) Die Wörter "Art. 87 Abs. 3 Bst. c" und "Art. 87 Abs. 3 Bst. c des 
Vertrags" werden durch "Art. 61 Abs. 3 Bst. c des EWR-Ab-
kommens" ersetzt." 

2.4 In der neuen Anpassung i werden die Wörter "Im Hinblick auf die 
Anwendung der Art. 4 und 5" am Anfang des Wortlautes der An-
passung eingefügt. 

2.5 In der neuen Anpassung j werden die Wörter "In den Art. 3 und 5" 
durch "In den Art. 3, 5, 5a, 5b, 5c und 9a" ersetzt. 

2.6 Der Wortlaut der neuen Anpassung k wird durch folgenden Wort-
laut ersetzt: 
"In Art. 4 Abs. 2 werden die Wörter "Art. 87 Abs. 3 Bst. a und c 
EG-Vertrag" durch "Art. 61 Abs. 3 Bst. a und c des EWR-Ab-
kommens" ersetzt." 

2.7 Folgende Anpassungen werden angefügt: 
"l) In Art. 6a Abs. 2 werden die Wörter "Leitlinien der Gemein-

schaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie-
rung von Unternehmen in Schwierigkeiten" ersetzt durch "Leit-
linien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und 
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten und 
der verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften der EFTA-
Überwachungsbehörde auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen, 
Kapitel 16 über Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung 
von Unternehmen in Schwierigkeiten"; 

m) In Art. 9 werden die Wörter "Art. 27 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 des Rates" ersetzt durch "Art. 27 des Protokolls 3 zum 
Überwachungs- und Gerichtshofabkommen"." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EG) Nrn. 363/2004 und 364/2004 
in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 
 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 132/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 113/2004 vom 9. Juli 20041 geändert. 
2. Die Entscheidung 2004/214/EG der Kommission vom 3. März 2004 

zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG zur Festlegung der 
Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemein-
schaft für Kühlgeräte2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird unter Nummer 2el (Entschei-
dung 2000/40/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32004 D 0214: Entscheidung 2004/214/EG der Kommission vom 

3. März 2004 (ABl. L 67 vom 5.3.2004, S. 23)." 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S. 51. 
2 ABl. L 67 vom 5.3.2004, S. 23. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2004/214/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens1 übermittelt worden sind. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 133/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 113/2004 vom 9. Juli 20041 geändert. 
2. Die Entscheidung 2004/232/EG der Kommission vom 3. März 2004 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Halon 24022 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XX des Abkommens wird nach Nummer 21aa (Verord-
nung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32004 D 0232: Entscheidung 2004/232/EG der Kommission vom 

3. März 2004 (ABl. L 71 vom 10.3.2004, S. 28)." 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S. 51. 
2 ABl. L 71 vom 10.3.2004, S. 28. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2004/232/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens übermittelt worden sind1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 135/2004 

vom 24. September 2004 

zur Änderung des Anhangs XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, ins-
besondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 113/2004 vom 9. Juli 20041 geändert. 
2. Der Entscheidung 2004/249/EG der Kommission vom 11. März 2004 

über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten über die Um-
setzung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte2 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen. 

3. Die Entscheidung 2004/279/EG der Kommission vom 19. März 2004 
über Leitlinien für die Umsetzung der Richtlinie 2002/3/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über den Ozongehalt der Luft3 ist 
in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 376 vom 23.12.2004, S. 51 
2 ABl. L 78 vom 16.3.2004, S. 56. 
3 ABl. L 87 vom 25.3.2004, S. 50. 
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Art. 1 

Anhang XX des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nach Nummer 32fa (Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"32fb. 32004 D 0249: Entscheidung 2004/249/EG der Kommission 

vom 11. März 2004 über einen Fragebogen für Berichte der Mit-
gliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 2002/96/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (ABl. L 78 vom 16.3.2004, S. 56)." 

2. Nach Nummer 21ag (Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"21ah. 32004 D 0279: Entscheidung 2004/279/EG der Kommission 

vom 19. März 2004 über Leitlinien für die Umsetzung der 
Richtlinie 2002/3/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Ozongehalt der Luft (ABl. L 87 vom 25.3.2004, 
S. 50)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidungen 2004/249/EG und 2004/279/EG in 
isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 25. September 2004 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens übermittelt worden sind1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Brüssel, den 24. September 2004 

(Es folgen die Unterschriften) 


